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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) und der §§ 1, 2 und 6 des Kom-

munalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) wird die Abwassergebühren-

kalkulation für das Jahr 2017 beschlossen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

keine 

 

Begründung: 

 

Entsprechend dem KAG M-V vom 12.04.05 in der Fassung vom 14.07.16  ist die Kommune berechtigt 

und verpflichtet, Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 

zu erheben. 

 

 

1. Niederschlagswasser Grundstücksentwässerung 

 

Aus der beigefügten Kalkulation ergibt sich ein Gebührenbedarf für Niederschlagswasser für das Jahr 

2017 von 1,25 €/m³. Die Kalkulation des Vorjahres wies einen Gebührenbedarf von 1,13 €/m³ aus.  

 

Der Anstieg des Gebührenbedarfs um 0,12 €/m³ resultiert im Wesentlichen aus  

 

 einem Anstieg der Kosten des Netzes um rund 97 T€ (von 1.010 T€ auf 1.107 T€),  

 einem Anstieg der Verwaltungskosten neu.sw um rund 41 T€ (von 178 T€ auf 219 T€) und  

 einem Rückgang der Kosten aus dem kalkulatorischen Unternehmerwagnis um 46 T€  

(von 59 T€ auf 13 T€).  

 

Im Anstieg der Netzkosten ist eine Steigerung der Instandhaltung und bezogenen Leistungen um 88 T€ 

(von 281 T€ auf 369 T€) enthalten. Dies liegt an den Kosten der Sanierung des Regenrückhaltebeckens 

03 auf dem Bethanienberg, dessen Bauwerke (Ein- und Ausläufe etc.) aufgrund von Frostschäden und 

Ausspülungen saniert werden müssen. Die Kosten hieraus für die Grundstücksentwässerung betragen 

117 T€ und die Auswirkung auf den Gebührensatz beträgt 0,11 €/m³. 

 

Der Anstieg der Verwaltungskosten neu.sw ist auf einen Anstieg der kalkulatorischen Gewerbesteuer um 

1 T€ und einen Anstieg der übrigen Verwaltungskosten um 40 T€ zurückzuführen. Letzterer ergibt sich 

im Wesentlichen aus dem Anstieg der Personalkosten um 2 % und aus zusätzlichem Personal im Bereich 

der technischen Netzverwaltung, das überwiegend aus Gründen der Altersnachfolge vorübergehend 

notwendig ist. Die Auswirkung des Verwaltungskostenanstiegs auf den Gebührensatz beträgt 0,04 €/m³. 

 

Der Rückgang der Kosten aus dem kalkulatorischen Unternehmerwagnis ergibt sich daraus, dass sie als 

Zuschlag in Höhe von 1 % auf die Summe der neu.sw-Kosten ermittelt werden. In den Gebührenvorkal-

kulationen der Vorjahre wurden sie als Zuschlag in Höhe von 5 % auf die Summe der neu.sw-Kosten 

angesetzt. Die Auswirkung des Rückgangs auf den Gebührensatz beträgt -0,04 €/m³. 

 

Die am Jahresende 2017 verbleibenden Überschüsse werden laut der beigefügten Kalkulation rund 49 T€ 

betragen, was 0,04 €/m³ entspricht. Das KAG M-V sieht vor, dass etwaige Über- oder Unterdeckungen 

spätestens innerhalb von drei Jahren nach Ende des abgeschlossenen Kalkulationszeitraums auszuglei-

chen sind. Dies ist in der beigefügten Kalkulation berücksichtigt. Daher wird der Gebührensatz von  

1,25 €/m³ zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 

 

2. Schmutzwasser 

 

Die beigefügte Kalkulation des Gebührenbedarfs für 2017 weist für Schmutzwasser einen Gebührenbe-

darf von 3,07 €/m³ aus. Die Kalkulation des Vorjahres wies einen Gebührenbedarf von 3,05 €/m³ aus.  
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Der Anstieg um 0,02 €/m³ resultiert im Wesentlichen aus  

 

 einem Anstieg der Kosten der Klärung um 95 T€ (von 2.665 T€ auf 2.760 T€), 

 einem Anstieg der Verwaltungskosten neu.sw um rund 346 T€ (von 1.500 T€ auf 1.846 T€), 

 einem Rückgang der Kosten aus dem kalkulatorischen Unternehmerwagnis um 244 T€  

(von 311 T€ auf 67 T€) und 

 aus einem Anstieg der Schmutzwassermengen um rund 79 Tm³, von 2.615 Tm³ auf 2.694 Tm³. 

 

Der Anstieg der Kosten der Klärung ergibt sich im Wesentlichen aus einem Anstieg der Stromkosten um 

207 T€. Dies ist eine Folge der neuen Situation, dass der Strom nicht mehr innerhalb von neu.sw, son-

dern ab dem 01.01.17 an die neue Tochtergesellschaft Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH gelie-

fert wird, da sie voraussichtlich die Abwasserbeseitigung im Auftrag der Stadt ab dem 01.01.17 durch-

führen wird. Daher sind ab diesem Zeitpunkt EEG-Umlage (Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz) und Konzessionsabgabe zu zahlen. Die Auswirkung auf den Gebührensatz beträgt 0,09 €/m³. 

 

Der Anstieg der Verwaltungskosten neu.sw ist auf einen Anstieg der kalkulatorischen Gewerbesteuer um 

13 T€ und einen Anstieg der übrigen Verwaltungskosten um 333 T€ zurückzuführen. Im Vorjahr 2016 

waren jedoch 119 T€ nicht in dieser Position, sondern in der Position Kosten der Klärung enthalten. Der 

eigentliche Kostenanstieg beträgt daher 214 T€ und der Gebührenanstieg daraus beträgt 0,10 €/m³. Der 

Kostenanstieg ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Personalkosten um 2 % und aus zusätz-

lichem Personal im Bereich der technischen Netzverwaltung, das aus Gründen der Altersnachfolge  

vorübergehend notwendig ist. 

 

Der Rückgang der Kosten aus dem kalkulatorischen Unternehmerwagnis ergibt sich daraus, dass sie als 

Zuschlag in Höhe von 1 % auf die Summe der neu.sw-Kosten ermittelt werden. In den Gebührenvorkal-

kulationen der Vorjahre wurden sie als Zuschlag in Höhe von 5 % auf die Summe der neu.sw-Kosten 

angesetzt. Die Auswirkung des Rückgangs auf den Gebührensatz beträgt -0,11 €/m³. 

 

Der oben genannte Mengenanstieg ergibt sich aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Die 

Auswirkung des Anstiegs auf den Gebührensatz beträgt -0,09 €/m³. 

 

Die am Jahresende 2017 verbleibende Gebührenüberdeckung wird laut der beigefügten Kalkulation 

rund 261 T€ betragen. Das KAG M-V sieht vor, dass etwaige Über- oder Unterdeckungen spätestens 

innerhalb von drei Jahren nach Ende des abgeschlossenen Kalkulationszeitraums auszugleichen sind. 

Dies ist in der beigefügten Kalkulation berücksichtigt. Daher wird der Gebührensatz von 3,07 €/m³ zur 

Beschlussfassung vorgeschlagen. 

 

Auswirkungen der Veränderung der Jahresabwassergebühr bezogen auf einen durchschnittlichen 

Haushalt in einem Einfamilienhaus 

 

Mit den vorgeschlagenen Gebührensätzen für Schmutzwasser von 3,07 €/m³ und für Niederschlagswas-

ser von 1,25 €/m³ würde sich bei einer Schmutzwassermenge von 120 m³ und einer Niederschlagswas-

sermenge von 55 m³ eine Jahresabwassergebühr von 437,15 € und somit eine Erhöhung von 9,00 € im 

Vergleich zum Jahr 2016 mit 428,15 € ergeben. 

 

 

Anlage 1 - Vorkalkulation der Abwassergebühren 2017 

Anlage 2 - Vorschaurechnung Abwassergebühren 
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